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Eine verfügungsrechtliche Betrachtung des 
Wasserpfennigs
Charles B. Blankart, Berlin

Mit der fünften Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) wurde eine gewisse Neuzuteilung der Nut
zungsrechte am Grundwasser vorgenommen. Ist damit der Weg für eine effiziente Nutzung der knappen 
Ressource reines Grundwasser geebnet? Professor Charles B. Blankart analysiert unterschiedliche Mo
delle zur Ausfüllung des durch die WHG-Novelle geschaffenen rechtlichen Rahmens, Dr. Helmut Karl unter
sucht die Konsequenzen einer Allokation von Grundwassernutzungsrechten durch den Markt.

UMWELTPOLITIK

Ist es effizient, die Landwirte zu entschädigen, wenn 
sie durch eine Reduktion ihrer Düngetätigkeit dazu 

beitragen, das Grundwasser reinzuhalten? Diese Frage 
stellte sich mit der Verabschiedung der 5. Novelle des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Jahr 1986. ln das 
WHG wurde der § 19 Abs. 4 aufgenommen, der genau 
solche Entschädigungen zugunsten der betroffenen 
Landwirte verlangt. Über die Effizienz oder Ineffizienz 
dieser Regelung ist in der Wissenschaft ein erbitterter 
Streit zwischen Holger Bonus einerseits, Martin 
Scheele, Günter Schmitt und Ulrich Brösse anderer
seits ausgebrochen, der in dieser Zeitschrift seinen Nie
derschlag gefunden hat’. Ich glaube, daß sich die Wo
gen glätten lassen und daß Übereinstimmung erzielt 
werden kann, wenn ökonomische Theorie und Institutio
nen konsequent miteinander verknüpft werden. Meine 
folgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfas
sung einiger Ergebnisse aus einer größeren Arbeit zum 
Wasserpfennig dar, die ich interessierten Lesern auf An
frage gerne zustelle^.

Bonus wählt als Ausgangspunkt seiner Überlegun
gen das Coase-Theorem. Dies ist sinnvoll, denn der um
strittene § 19 Abs. 4 WHG stellt aus ökonomischer Sicht 
nichts anderes als eine Neuzuteilung von Rechten dar.

Prof. Dr Charles B. Blankart, 44, lehrt Volkswirt
schaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, 
an der Technischen Universität Berlin.
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Während die Rechte am Grundwasser nach den §§ 2 
und 6 des bisherigen WHG von 1957/76 ausschließlich 
der öffentlichen Hand, insbesondere den Wasserwer
ken zugeteilt waren, bringt der neue § 19 Abs. 4 WHG 
von 1986 eine teilweise Umkehr dieser Situation: Die 
Landwirte sollen das Recht zur möglichen Beeinträchti
gung des Grundwassers durch Gülle, Jauche u. ä. Dün
gemittel erhalten bzw. sie sollen bei Entzug dieser 
Rechte durch die Wasserwerke angemessen entschä
digt werdend

Vor dem Erlaß des WHG 1957 beruhten die Grund
wasserrechte im wesentlichen noch auf § 905 BGB, 
nach welchem das Grundwasser als Teil des Grundbe
sitzes betrachtet wurde. Dies führte gelegentlich zu In-

' H. B o n u s ;  Eine Lanze für den „W asserpfennig“ -W id e r  die Vul
gärform des Verursacherprinzips, in; WIRTSCHAFTSDIENST, 66. Jg. 
(1986), H. 9, S. 451-455; d e r s . ;  Don Quichotte, Sancho Pansa und 
der Wasserpfennig, in; ebenda, H. 12, S. 625-629; S c h e e l e ,  
Günter S c h m i t t ;  Der „W asserpfennig“ ; R ichtungsweisender An
satz oder Donquichotterie?, in; ebenda, H. 11, 8 . 570-579; d i e s . ;  
Streit um den Wasserpfennig; Abschied von der Effizienz?, in; ebenda, 
67. Jg. (1987), H. 1, S. 40-44; U. B r ö s s e :  Wasserzins statt Wasser- 
pfennigl, in: ebenda, 66. Jg. (1986), H. 11, S. 566-569.

^ Ch. B. B I a n k a r t ; Der Wasserpfennig aus ökonomischer Sicht, 
Manuskr., Technische Universität Berlin, 1987.

^ Scheele und Schmitt scheinen zu leugnen, daß es sich bei der Verab
schiedung von  § 19 Abs. 4 WHG um eine  Neuzuteilung der Grundwas
serrechte handelt. Formaljuristisch mögen sie recht haben, weil es sich 
bei Wasserschutzverfügungen um hoheitliche IVlaßnahmen „unter der 
Enteignungsschwelle“ handelt. Ökonomisch ist aber nur relevant, daß 
der Staat in Ausübung seiner Rechtsetzungskompetenz bestimmt hat, 
daß die Wasserwerke Grundwasser jetzt nicht mehr unentgeltlich in An
spruch nehmen können, sondern daß sie selbst oder die öffentliche 
Hand den Landwirten dafür einen Preis bezahlen müssen. Damit verfü
gen die Landwirte gegenüber den Wasserwerken über ein knappes Gut.
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teressenkollisionen zwischen verschiedenen Nutzern, 
weil das Grundwasser an den Grundstücksgrenzen 
nicht haltmacht. Die Verabschiedung des WHG 1957 
brachte dann eine radikale Umkehr von diesem Re
gime, indem viele bisher private Grundwasserrechte auf 
einen Schlag vergesellschaftet wurden. Die Einführung 
des neuen § 19 Abs. 4 in das WHG bedeutet daher wie
der einen kleinen Schritt zurück zur alten Eigentumsord
nung.

Ist die Verteilung unstrittig?

Das Coase-Theorem besagt, daß in dem von Coase 
behandelten Fall zweier benachbarter Landwirte (Ge
treidebauer und Viehzüchter) die Zuteilung der Rechte 
in der Tat allokativ irrelevant ist. Wem die Rechte auch 
immer zugesprochen werden, es besteht eine Tendenz 
zu einer effizienten Ressourcenallokation, weil sich die 
beiden Kontrahenten über Transferzahlungen arrangie
ren. Bonus interpretiert nun auch die Einführung von 
§ 19 Abs. 4 WHG unter diesem Gesichtspunkt des 
Coase-Theorems: Ob die Landwirte die Wasserwerke 
für den verursachten Schaden oder die Wasserwerke 
die Landwirte für die unterlassene Grundwasserbeein
trächtigung entschädigen, liefe hinsichtlich der Alloka
tionsfolgen ungefähr auf dasselbe hinaus. Beide Wege 
führten zu einer pareto-optimalen Allokation'*.' Die Aus
wahl unter ihnen sei deshalb nicht eine Prinzipienfrage, 
sondern eine Frage politischer Klugheit®. Nach dem 
ökonomischen Credo „de distributione non est dispu- 
tandum“ -  so wäre hinzuzufügen -  ist die Sache damit 
erledigt.

Dieser Optimismus hinsichtlich der Allokation ist aber 
nur unter bestimmten institutioneilen Voraussetzungen 
gerechtfertigt. Vor allem müssen die Rechte handelbar 
sein®. Dies ist eine wichtige von Coase getroffene An
nahme. Liegt nämlich keine freie Handelbarkeit der 
Rechte vor, dann ist es allokativ durchaus von Bedeu
tung, wer die Rechte zugeteilt erhält.

“ H. B o n u s :  Don Q u icho tte ..., a.a.O,, 8, 625 und Fußnote 6, 
S. 625.

 ̂ H, B o n u s :  Don Quichotte. . a.a.O,, S, 626,

® Im weiteren ist auch der Prozeß der Zuteilung der Rechte zu beachten. 
Vgl. dazu Ch. B, B l a n k a r t :  Der Wasserpfennig, . . ,  a .a ,0 .

Indessen sagt § 19 Abs. 4 WHG über die Frage der 
Handelbarkeit der Rechte nichts aus. § 19 Abs. 4 WHG 
stellt nur Rahmenrecht dar. Dessen genaue Ausgestal
tung obliegt den Ländern. Der Streit um die Effizienz 
oder Ineffizienz von § 19 Abs. 4 WHG zwischen Bonus 
und seinen Herausforderern wäre sehr rasch verebbt, 
wenn die Autoren sich die Mühe gemacht hätten, die 
sich zur Zeit noch teilweise im politischen Entschei- 
dungsverfahren befindlichen landesrechtlichen Ausge
staltungen näher zu analysieren. Es nützt wenig, über 
den Wasserpfennig zu streiten, ohne sich Rechenschaft 
darüber zu geben, wie dieses ursprünglich für Baden- 
Württemberg entwickelte Konzept tatsächlich funktio
nieren könnte.

Im folgenden sollen einige der landesrechtlichen Aus
gestaltungen von § 19 Abs. 4 WHG näher betrachtet und 
auf ihre Effizienzeigenschaften überprüft werden. An
ders als bei Bonus ergibt sich hieraus die Folgerung; De 
distributione est disputandum!

Alternative Ausgestaltungen

Zur Zeit gibt es verschiedene Modelle, um das durch 
§ 19 Abs. 4 WHG gesetzte Rahmenrecht auszufüllen. 
Zwei davon seien näher betrachtet und mit dem Status 
quo des WHG 1957/1976 verglichen. Auf Details kann je
doch im Rahmen dieser Bemerkungen nicht eingegan
gen werden.

Fall 1: Wenn die Rechte am Grundwasser in vollem 
Umfang bei den Wasserwerken liegen, wie z. B. nach 
dem WHG 1957/1976 vor der 5. Novelle, so ist dies nur 
dann effizient, wenn die Wasserwerke mit diesen Rech
ten handeln dürfen, d. h. wenn sie den Landwirten 
Rechte verkaufen dürfen, soweit deren Verzicht ihnen 
geringere Nachteile verursacht, als er den Landwirten 
Vorteile bringt. In der Realität wird aber ein solcher Han
del mit Rechten nicht zulässig sein. Das Gesetz verleiht 
den Wasserwerken die Grundwasserrechte, damit sie 
Trinkwasser produzieren und nicht, damit sie damit Han
del treiben. Es geht also hier um unveräußerliche 
Rechte. Unter diesen Umständen bleibt den Wasser
werken nichts anderes, als ihre Rechte bis zu einem 
Grenzertrag von Null zu nutzen, ganz egal wie hoch die
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Opportunitätskosfen der Landwirte sind. So betrachtet 
war die 1957 erfolgte Sozialisierung der Grundwasser
rechte ein ökonomischer Fehlgriff^.

Fall 2: Wie ist demgegenüber die teilweise Reprivati
sierung der Grundwasserrechte für die Landwirtschaft 
durch § 19 Abs. 4 WHG einzuschätzen? Anders als die 
Wasserwerke können die Landwirte als Privatunterneh
mer die ihnen zugesprochenen Rechte jederzeit verkau
fen. Auf der Anbieterseite bestehen also keine Restrik
tionen im Handel. Es kommt jetzt noch darauf an, wie 
die Nachfragerseite organisiert ist. Nach den bayeri
schen Regelungen ist vorgesehen, daß die Wasser
werke kompensationspflichtig sind, wenn sie Wasser
schutzgebiete beanspruchen, die eine Einschränkung 
der Düngetätigkeit erfordern. Die Preise sollen bilateral 
ausgehandelt werden. In diesem Fall werden die Was
serwerke (bei kostenminimierendem Verhalten®) Was
serschutzgebiete bis zu dem Punkt nachfragen, wo die 
Grenzerträge für sie wie für die Landwirte dieselben 
sind. Diese Lösung ist also ökonomisch effizient (es sei 
denn, die freie Preisbildung würde durch administrative 
Beschränkungen eingeengt).

Fall 3: Anders ist das Konzept des Wasserpfennigs 
von Baden-Württemberg zu beurteilen. Auch hier muß 
ich mich auf einige wesentliche Punkte beschränken. 
Ausgleichspflichtig gegenüber den Landwirten sollen 
zwar auch beim Wasserpfennig die Wasserwerke sein. 
Aber im Rahmen eines großangelegten Umweltpro
gramms trägt das Land die Kosten über die Erträge des 
Wasserpfennigs. Der Wasserpfennig ist eine Gebühr, 
die auf alle Wasserentnahmen aus der Natur erhoben 
wird. Die daraus fließenden Fiskalerträge werden für 
das eben erwähnte Umweltprogramm faktisch (wenn 
auch nicht formalrechtlich) zweckgebunden. Weil jetzt 
die Kosten für Wasserschutzgebiete „aus dem großen 
Topf“ beglichen werden, haben die Wasserwerke keine 
Anreize mehr, die Preise fürWasserschutzgebiete (d. h. 
die Opportunitätskosten der Landwirte) in ihrem Kalkül 
zu berücksichtigen. Sie fragen Wasserschutzgebiete 
bis zu einem Grenzertrag von Null nach. Das Ergebnis 
ist gleichermaßen ineffizient wie jenes nach dem WHG 
1957/1976 (Fallí).

Der Unterschied zu Fall 1 ist verteilungspolitischer 
Art. Jetzt werden die Landwirte für ihre entgangenen 
Gewinne entschädigt, während sie nach dem alten

 ̂ Die Unveräußerbarkeit der Wasserrechte könnte damit begründet wer
den, daß den Wasserwerken als Agenten des Gesetzgebers nicht die 
hinreichenden Anreize unterstellt werden könnten, ein solches Bündel 
von Rechten unter Berücksichtigung der heutigen und zukünttigenTrink- 
wasserbedürfnisse effizient zu handhaben. Das Verbot des Verkaufs von 
Wasserrechten stellt dann ein zweitbestes Arrangement dar. Doch diese 
Überlegung rechtfertigt noch nicht die Sozialisierung der Wasserrechte 
von 1957.

WIRTSCHAFTSDIENST 1987/111

WHG 1957/1976 keine Kompensation erhalten. Weil im 
weiteren ein Mindestpreis von 310,00 DM pro ha gelten 
soll (die sogenannte „Pauschale“), erhalten alle jene 
Landwirte, deren freiwilliger Angebotspreis unter die
sem Niveau liegt, zusätzlich eine Rente in der Höhe des 
Differenzbetrags.

Die übrigen Länderregelungen von § 19 Abs. 4 WHG 
sehen zum Teil andere Kompensationsformen für die 
Landwirte vor, so z. B. die Entschädigung über den öf
fentlichen Haushalt. Diese wiederum haben andere allo- 
kative und verteilungsmäßige Konsequenzen, auf die je
doch hier nicht eingegangen werden kann.

Einschätzung

Die modellmäßige Betrachtung von § 19 Abs. 4 WHG 
und der entsprechenden Länderregelungen erlaubt es, 
deren allokative Wirkungen unter bestimmten Annah
men zu erfassen. Die Wirklichkeit ist natürlich viel
schichtiger. Aber der Vorteil der Modellanalyse liegt 
darin, daß ein Raster gewonnen wird, in das weitere 
Aspekte mit eingebaut werden können.

□  Scheele und Schmitt bemängeln an Bonus, daß sich 
die Höhe der Ausgleichszahlungen an die Landwirte u. 
a. aus der EG-Agrarpolitik und nicht aus freien Agrar
märkten ergibt. Die Ausgleichsbeträge seien infolge der 
überhöhten EG-Agrarpreise zu hoch und nicht Spiegel
bild der volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten®.

Man mag dieser Beurteilung folgen und entspre
chend niedrigere Schattenpreise in das Modell einfüh
ren. Die effiziente Nachfrage der Wasserwerke nach 
Wasserschutzgebieten wäre dann entsprechend höher 
und käme der Lösung von Fall 1 (WHG 1957/76) näher.

□  Mir scheint jedoch, daß die Diskussion um die richti
gen Opportunitätskosten der Landwirtschaft von einem 
wichtigen Punkt ablenkt, indem suggeriert wird, bei den 
Wasserwerken sei verfügungsrechtlich alles zum be
sten bestellt. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Denn 
gegenüber allen nicht landwirtschaftlichen Nutzungsin
teressenten bleibt ja auch nach der neuesten Fassung 
des WHG die Priorität der öffentlichen Wasserversor
gung bei der Inanspruchnahme von Grundwasser be
stehen. Niemand fragt beispielsweise, wer bei einem In
teressenkonflikt zwischen Grundwassernutzung und 
Naßauskiesung unter dem Gesichtspunkt der Opportu
nitätskosten zurückstehen soll; das betroffene Wasser-

® Eine entsprechende Regulierung der Wasserwerke wird als realisier
bar betrachtet und vorausgesetzt.

® M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t :  Der „W asserpfennig“ . . . ,  a.a.O., 
S. 573; d i e s . :  Streit um den W asserpfennig.. . ,  a.a.O., S. 41.
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werk oder das Naßauskiesungsunternehmen. Im WHG 
wird das Vorrecht des Wasserwerks, auf das Grundwas
ser zugreifen zu dürfen, a priori unterstellt (vgl. BVerfGE 
58 300). Gerade darüber nachzudenken scheint mir 
aber in besonderem Maße fruchtbar.

□  Die Kenner der Theorie der Umweltpolitik werden si
cher schon bemerkt haben, daß die den Landwirten zu
kommende Entschädigung nach § 19 Abs. 4 WHG an 
die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens gebunden 
ist, was unwirtschaftlich und daher abzulehnen ist. Rich
tigerweise sollten die Landwirte einen Vermögenstrans
fer erhalten, wenn sie Bewirtschaftungsauflagen in 
Wasserschutzgebieten einhalten müssen. Es bestün
den dann Anreize, die entsprechenden Flächen nach ih
rer Überführung in Wasserschutzgebiete anderen Ver
wendungen zuzuführen und damit besser zu nutzen. 
Sind die Ausgleichszahlungen jedoch an die landwirt
schaftliche Nutzung gebunden, so bestehen derartige 
Anreize nicht. Die Bedeutung dieser Ineffizienz hängt 
davon ab, inwiefern wirtschaftlich attraktive Nutzungsal
ternativen tatsächlich vorhanden sind.

□  Brösse bemängelt, daß es bessere institutionelle Re
gelungen als § 19 Abs. WHG gibt, um das knappe Gut

Wasser zu bewirtschaften. Dem kann durchaus zuge
stimmt werden. Ob die Gemeinden -  wie er meint -  die 
besten Träger der (handelbaren) Verfügungsrechte am 
Wasser sind, sei dahingestellt. Man könnte sich auch 
wasserwirtschaftliche Korporationen vorstellen, die 
nicht an die Gemeindegrenzen gebunden sind. Gegen
über einer Wettbewerbslösung für Grundwasser bin ich 
skeptisch. Denn anders als etwa bei Elektrizität gibt es 
bei Wasser kein bundesweites Fernnetz, über das Was
sermengen getauscht werden könnten'®. Jede Ent
scheidung zugunsten eines Wasseranbieters beinhaltet 
beträchtliche versunkene Kosten für den Nachfrager. Er 
muß entsprechende Leitungen erstellen, die keine alter
native Verwendung zulassen. Wohl auch von solchen 
Überlegungen hat sich die sonst so wettbewerbsfreund
liche britische Regierung leiten lassen, als sie kürzlich 
das Projekt einer Privatisierung der Wassenwerke wie
der aufs Eis legte.

™ Bei der E lektrizitätswirtschatt kommt ein solcher überregionaler 
Markt freilich auch nicht zustande. Dies liegt aber an der wettbewerbli
chen Ausnahmestellung dieser Branche. Danach ist es erlaubt, G ebiets
abgrenzungen vorzunehmen und Durchleitungsrechte zu verweigern. 
Vgl. H. G r ö n e r :  Die Ordnung in der deutschen E lektrizitätswirt
schatt, Baden-Baden (Nomos) 1975.

Ökonomie des Grun(jwasserschutzes
Helmut Karl, Bochum

Mit seinem Votum für den Wasserpfennig hat Holger 
Bonus das Interesse an der Ökonomie des Grund

wasserschutzes wiederbelebt'. Wenn es im europäi
schen Raum bisher relativ gering war, mag dies daran 
liegen, daß erst in jüngster Zeit reines Grundwasser 
spürbar knapp geworden ist. Das begrenzte Deponie
potential des Grundwassers kann auf der einen Seite

Dr. Helmut Karl, 31, ist wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft der 
Ruhr-Universität Bochum.

zugunsten derTrink- und Brauchwasserversorgung kon
serviert werden. Dies hilft, Stoffe, die nicht aus dem 
Rohwasser eleminiert werden können, fernzuhalten 
und die Aufbereitungskosten zu senken. Auf der ande
ren Seite kann es emittierte Stoffe aufnehmen. Da vor al
lem der ländliche Raum die schützenswerten Reser
voire beherbergt, belasten großflächig vor allem Agrar
unternehmen das Grundwasser. Verantwortlich dafür 
sind bei der land- und viehwirtschaftlichen Flächennut
zung ausgewaschene Dünge- und Pflanzenschutzmit-

' Vgl, H, B 0 n u s : Eine Lanze für den „W asserpfennig" -  W ider die 
Vulgärform des Verursacherprinzips, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 66. 
Jg. (1986), H. 9, S. 451-455.
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